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Post- und Telekommunlkatlonssicherstellungsgesetz (PTSG); 

Technische Festlegungen und zeitliche Vorgaben für die vor
rangige Herstellung von Verbindungen im Mobilfunk für die 
Inanspruchnahme von Datenübermittlungsdiensten 

Für die Umsetzung der Verpflichtung nach § 6 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 LV.m. § 5 Satz 1 Nummer PTSG, für Telekommunikati
onsbevorrechtigte Verbindungen im Mobilfunk für die Inanspruch
nahme von Datenübermittlungsdiensten einschließlich Internetzu
gangsdiensten vorrangig herzustellen, bedarf es nach § 6 Abs. 1 
Satz 2 PTSG technischer Festlegungen und zeitlicher Vorgaben, 
die im Amtsblatt der Bundesnetzagentur zu veröffentlichen sind. 
Diese Festlegungen werden für die verschiedenen Generationen 
der Mobilfunktechnik stufenweise getroffen. 

Die erste Stufe umfasst alle von TK-Unternehmen erbrachten lei
tungsvermittelten Datendienste in GSM-Mobilfunknetzen. 

Zur Umsetzung der ersten Stufe gilt: 

Verbindungen im Mobilfunk für die Inanspruchnahme von öf
fentlich angebotenen Datenübermittlungsdiensten einschließ
lich Internetzugangsdiensten müssen ab 01. April 2013 für 
Telekommunikationsbevorrechtigte im Sinne des PTSG auf 
der Grundlage der bestehenden Lösung für GSM Sprach
dienste auf Basis von eMLPP nach 3GPP, TS 22.067, 23.067 
und 24.067 oder einer für den Nutzer gleichwertigen Lösung 
vorrangig hergestellt werden können. 

Diese Regelung wurde nach § 6 Abs. 1 Satz 3 PTSG von der Bun
desnetzagentur unter Berücksichtigung der internationalen techni
schen Standards und unter Beteiligung der Verbände sowie der 
Netzbetreiber erstellt. 

Zur Umsetzung einer zweiten Stufe beabsichtigt die Bundesnetz
agentur, im Jahr 2013 die technischen Festlegungen und zeitlichen 
Vorgaben für die Bevorrechtigung von paketvermittelten Daten
diensten in Mobilfunknetzen der 2. , 3. und 4. Generation herauszu
geben. 
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